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2Boßl haben bie ftießenben unb fteßenben ©eroäffer ein
überrafd^enb großes ©elbftreinigungSoermögen ; altein
audß aus einem geroiffen ©efüßl ber Sorforge finb an
nieten Orten bte Abroaffertlärantagen geboten. 3" ber
©cïjroeiz hat einzig bie Stabt ©t. ©aßen eine Abroaffer»
retnigungSanlage erfteüt. ®ie ©tabt Büoicß roirb nach»
ftenS an biefe Aufgabe herantreten. B" ©eutfdßlanb ftn»
ben fid) mehrere fols±te Anlagen, teilroeife nach bem @e=

bimentier», teilmeife nach bem biotogifcßen Verfahren.
Sei erfterem werden auf auSgebeßnten IRtefelfelbern bie
Abroaffer auf möglich ft große Oberfläche »erteilt, bamit
bie feften Seftanbteile fiöh mecßanifch ausfcßeiben unb
baS SBaffer burcß ba§ ©elänbe auf natürlichem äßege
gereinigt (filtriert) roirb. Seim biotogifchen IRetnigungS»
oerfahren, roie eS bte ©tabt bei ber Sleutanalifation mit
gutem ©rfolg einführte, roerben bie gröberen Seftanb»
teile in einem ©anbfang zurüctbeßalten ; bann folgen
Seelen, in benen baS Abroaffer bur<h baS fogenannte
$auloerfaßren (©mfcßer Srunnen) oorgereinigt roirb;
enb'id) erfolgt Ableitung unb möglichft feine Serteilung
beS AbroafferS auf bie îropflôrper, wodurch Serteilung
auf eine möglichft große Oberfläche ben ißftanjenlebe=
roefen (Stiegen) bte Aufgabe überbunben roirb, auf bio!o=
gifdhem SBege baS Abroaffer ju reinigen. ®ie ©t. ©aller
Kläranlage hat fich in jeder fMnficßt beroährt. ®ie ©in»
Zelßetten müffen für jebe ©tabt burdh eingehende Ser»
fueße ßerauSgefunben roerben, roeil bie burchfcßnittliche
Bufammenfeßung ber Abroaffer roecßfelt, oon ©tabt ju
©tabt, oon BaßreSzeit ju BahreSzeit. SR an benle nur an
bie oerfchiebenen Bnbufirien unb SebenSgerooßnßetten ber
©inzugSgebiete.

@o |at fidh in ber $at biefer Broeig ber ©täbte»
reinigung unb öffentlichen f)pgiene ju einem befonberen
roiffenfchaftlichen B^eig entroicfelt, ber in finanzieller roie
gefunbheitltdher Sezießutig oon einfeßneidenber Sebeu»
tung ift. Broect biefer Ausführungen roar, in teict)toer=
ftänblidher Art, ohne großen Bußlenapparat unb unter
SSBeglaffung mathemati[cßer»roiffenfcßaftlicher AuSfüßrun»
gen einen Überblici zu bieten auf bie gefc£)idE)tliche ©nf»
roidtlung biefes SerroaltungSzroeigeS unb bie |)auptge=
ficßtSpunlte, bie bei Kanalifationen maßgebenb fein müf»
fen, näher zu beleuchten. Stur technifch einroanbfreie An»
lagen finb roirtfc^afttidE) erlaubt; roaS nur ßalbroegS ober
nod) weniger einer ernfthaften, teeßnifeßen Kritil ftanb»
hält, ift zum norneherein nußloS weggeworfenes ©elb.

Saraus bie £eßre, baß nicht jebermann Kanalifatio»
nen unb auf eigene ffauft bauen lann. ®er Fachmann
muff beigezogen unb bie Ausführung einem Saumeifter
übertragen roerben, ber weiß, roie roidhtig eine richtige
©ntroäfferungSanlage ift unb rote burdh ®*ne unrichtige,
oerpfufdhte Anlage oiel Arger entfteßen unb baß Seben
unb ©efunbßeit ber Anroohner unter Umftänben gefähr»
bet roerben fönnen.

®er ©emeinberat unterbreitet bem ©tabtrat folgen»
be§ Stogramm ber Sanierung ber SBoßnungSoer»
hültniffe in ber ©emetnbe Sern zur grunbfäßtießen @e»

uehmigung :

1. Sie oon ber ffürforgebireftion unb oom ftatiftifdhen
3lmt ber ©tabt Sern burdhgeführte SBohnungSftatiftit
einfcßließltdh ber ©rhebungen über ben ©influß ber ©he»
Ifßließungen unb ©terbefäHe auf ben SBoßnungSmarlt
tfi alljährlich fortzufeßen. hierbei ifi jeroeilen ber Se»
owf an billigen Kleinwohnungen (Broei= unb Sreizimmer»
Wohnungen in einfachet Ausführung mit einem SRietzlnS
oon 400 — 500 $r. pro Bintmer) befonberS feftzufieÜen.

2. Ser ©emeinberat hat auf ©runb ber oon ber

ffürforgebireftion unb bem ftatiftifdhen Amt burdhgeführ»
ten ©rhebungen bie ihm zroedfmäßig erfeßetnenben 9Raß=
nahmen zur Sefdhaffung ber erforberlidhen Kteinrooß
nungen zu prüfen unb bem ©tabtrat barüber Sericßt unb
Antrag ju unterbreiten. SBenn unb foroeit eS möglich
ift, finb bie notroenbigen SBoßnungen auf bem 3ßege ber
Förderung ber prioaten Sautätigleit zu befeßaffen. Ser
©emeinberat roirb beauftragt, mit ben fantonalen unb
etbgenöffifcßen Seßörben Serhanblungen für eine gemein»
fame Börberung beS KleinrooßnungSbaueS einzuleiten.

3. Sie nom ©emeinberat in AuSficßt genommene ©a=
nierung ber ungenügenben SSÖoßnungSoerhältniffe in ber
Altftabt roirb gutgeheißen. Sie oon ber SSoliieibireftion
im ©tnperftänbniS beS ©emeinberateS auf ©runb eines
ftabtärztlicEjen SeridjteS oerfügte gänzliche ober teilroeife
Sperrung oon oorläufig 63 SBohnungen roirb gebilligt
®er ©emeinberat roirb beauftragt, für batbmögtichfte
Unterbringung ber Familien, bie bie beanftanbeten 9Boh
nungen bewohnen, in fanitarifch einroanbfreien 2Boh
nungen Sorforge zu treffen.

4. S)aS ©tabtarztamt foil oom ©emeinberat beauf»

tragt roerben, bie Unterfucljung ber SGBohnungen in ber
Altftabt fortzufetjen, in ber SReinung, baß bte ©perr»
maßnaßme gegen alle ©igentümer fanitarifch ungenügen»
ber äßotmungen gleichmäßig, jebodh etappenroeife, je nach
ber SJtögltchtett, bie Seroohner in anderen SBoßnungen
unterzubringen, burchzuführen fei.

5. ©te einmal oerfügte gänzliche ober teilroeife ©per»
rung barf erft aufgehoben ober gemitbert roerben, wenn
bie SBohnungen in einen ben gefet}lichen Sorfcljriften ent»

fpredjenben Bufiunb geftellt roorben finb.
Bn feinem Sortrag weift ber ©emeinberat barauf

hin, baß in ben Bul^eu 1914 bis 1919, alfo in 6 B«hoeu,
bloß 1031 neue SBohnungen entfianben finb, burdhfehnitt»
lidh 171 auf ein Baß*; In ben Buh*®" 1920 bis 1922
zog bie Sautätigieit an; bie Buhl ber neuentftanbenen
Söohnungen machte 1855 auS, roaS einer burdhfehnitt»
ließen Buh*esprodu!tion oon 618 SBßoljnungen gleich»
fommt. Sroßbem ift baS ©leicßgeroicht zmifch®" 9Boh=

nungSbebarf unb Seftanb noeß niäjt ßergefteUt ; bie Sage
roirb fich über in bem laufenben Bußre neuerbingS er»

ßeblich oerbeffern. @S würbe im Bufammenßang mit
dem problem ber 2BoßnungSfürforge audß bie ©anie»
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Wohl haben die fließenden und stehenden Gewässer ein
überraschend großes Selbstreinigungsvermögen; allein
auch aus einem gewissen Gefühl der Vorsorge sind an
vielen Orten die Abwasserkläranlagen geboten. In der
Schweiz hat einzig die Stadt St. Gallen eine Abwasser-
reinigungsanlage erstellt. Die Stadt Zürich wird näch-
stens an diese Aufgabe herantreten. In Deutschland fin-
den sich mehrere solche Anlagen, teilweise nach dem Se-
dimentier-, teilweise nach dem biologischen Verfahren.
Bei ersterem werden auf ausgedehnten Rieselfeldern die
Abwasser auf möglichst große Oberfläche verteilt, damit
die festen Bestandteile sich mechanisch ausscheiden und
das Wasser durch das Gelände auf natürlichem Wege
gereinigt (filtriert) wird. Beim biologischen Reinigungs-
verfahren, wie es die Stadt bei der Neukanalisation mit
gutem Erfolg einführte, werden die gröberen Bestand-
teile in einem Sandfang zurückbehalten; dann folgen
Becken, in denen das Abwasser durch das sogenannte
Faulverfahren (Enficher Brunnen) vorgereinigt wird;
endlich erfolgt Ableitung und möglichst feine Verteilung
des Abwassers auf die Tropfkörper, wodurch Verteilung
auf eine möglichst große Oberfläche den Pflanzenlebe-
wesen (Algen) die Aufgabe überbunden wird, auf biolo-
gischem Wege das Abwasser zu reinigen. Die St. Galler
Kläranlage hat sich in jeder Hinsicht bewährt. Die Ein-
zelheiten müssen für jede Stadt durch eingehende Ver-
suche herausgefunden werden, weil die durchschnittliche
Zusammensetzung der Abwasser wechselt, von Stadt zu
Stadt, von Jahreszeit zu Jahreszeit. Man denke nur an
die verschiedenen Industrien und Lebensgewohnheiten der
Einzugsgebiete.

So hat sich in der Tat dieser Zweig der Städte-
reinigung und öffentlichen Hygiene zu einem besonderen
wissenschaftlichen Zweig entwickelt, der in finanzieller wie
gesundheitlicher Beziehung von einschneidender Bedeu-
tung ist. Zweck dieser Ausführungen war, in leichtoer-
ständlicher Art, ohne großen Zahlenapparat und unter
Weglafsung mathematischer-wissenschaftlicher Ausführun-
gen einen Überblick zu bieten auf die geschichtliche Enft
Wicklung dieses Verwaltungszweiges und die Hauptge-
sichtspunkte, die bei Kanalisationen maßgebend sein müs-
sen, näher zu beleuchten. Nur technisch einwandfreie An-
lagen sind wirtschaftlich erlaubt; was nur halbwegs oder
noch weniger einer ernsthaften, technischen Kritik stand-
hält, ist zum vorneherein nutzlos weggeworfenes Geld.

Daraus die Lehre, daß nicht jedermann Kanalisatio-
neu und auf eigene Faust bauen kann. Der Fachmann
muß beigezogen und die Ausführung einem Baumeister
übertragen werden, der weiß, wie wichtig eine richtige
Entwässerungsanlage ist und wie durch eine unrichtige,
verpfuschte Anlage viel Arger entstehen und daß Leben
und Gesundheit der Anwohner unter Umständen gefähr-
det werden können.

Der Gemeinderat unterbreitet dem Stadtrat folgen-
des Programm der Sanierung der Wohnungsoer-
hältniffe in der Gemeinde Bern zur grundsätzlichen Ge-
vehmigung:

1. Die von der Fürsorgedirektion und vom statistischen
Amt der Stadt Bern durchgeführte Wohnungsstatistik
einschließlich der Erhebungen über den Einfluß der Ehe-
Schließungen und Sterbefälle auf den Wohnungsmarkt
fit alljährlich fortzusetzen. Hierbei ist jeweilen der Be-
darf an billigen Kleinwohnungen (Zwei- und Dreizimmer-
Wohnungen in einfacher Ausführung mit einem Mietzins
von 400 — 50() Fr. pro Zimmer) besonders festzustellen.

Der Gemeinderat hat auf Grund der von der

Fürsorgedirektion und dem statistischen Amt durchgeführ-
ten Erhebungen die ihm zweckmäßig erscheinenden Maß-
nahmen zur Beschaffung der erforderlichen Kleinwoh-
nungen zu prüfen und dem Stadtrat darüber Bericht und
Antrag zu unterbreiten. Wenn und soweit es möglich
ist, sind die notwendigen Wohnungen auf dem Wege der
Förderung der privaten Bautätigkeit zu beschaffen. Der
Gemeinderat wird beauftragt, mit den kantonalen und
eidgenössischen Behörden Verhandlungen für eine gemein-
same Förderung des Kleinwohnungsbaues einzuleiten.

3. Die vom Gemeinderat in Aussicht genommene Sa-
nierung der ungenügenden Wohnungsverhältnisse in der
Altstadt wird gutgeheißen. Die von der Polizeidirektion
im Einverständnis des Gemeinderates auf Grund eines

stadtärztlichen Berichtes verfügte gänzliche oder teilweise
Sperrung von vorläufig 63 Wohnungen wird gebilligt
Der Gemeinderat wird beauftragt, für baldmöglichste
Unterbringung der Familien, die die beanstandeten Woh
nungen bewohnen, in sanitarisch einwandfreien Woh
nungen Vorsorge zu treffen.

4. Das Stadtarztamt soll vom Gemeinderat beauf-
tragt werden, die Untersuchung der Wohnungen in der
Altstadt fortzusetzen, in der Meinung, daß die Sperr-
Maßnahme gegen alle Eigentümer sanitarisch ungenügen-
der Wohnungen gleichmäßig, jedoch etappenweise, je nach
der Möglichkeit, die Bewohner in anderen Wohnungen
unterzubringen, durchzuführen sei.

5. Die einmal verfügte gänzliche oder teilweise Sper-
rung darf erst aufgehoben oder gemildert werden, wenn
die Wohnungen in einen den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechenden Zustand gestellt worden sind.

In seinem Vortrag weist der Gemeinderat darauf
hin, daß in den Jahren 1914 bis 1919, also in 6 Jahren,
bloß 1631 neue Wohnungen entstanden sind, durchschnitt-
lich 171 auf ein Jahr; in den Jahren 1920 bis 1922
zog die Bautätigkeit an; die Zahl der neuentstandenen
Wohnungen machte 1855 aus, was einer durchschnitt-
lichen Jahresproduktion von 618 Wohnungen gleich-
kommt. Trotzdem ist das Gleichgewicht zwischen Woh-
nungsbedarf und Bestand noch nicht hergestellt; die Lage
wird sich aber in dem laufenden Jahre neuerdings er-
heblich verbessern. Es wurde im Zusammenhang mit
dem Problem der Wohnungsfürsorge auch die Sanie-
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rung ber bebenftichen ©ohnquartiere in ber
ail t ft ab t geprüft. (Sin Sericljt non ©tabtarjt ®r. |jauS=
wirtl) gibt aiuffdEffuß über bie wenig erfreulichen Ser=
hältntffe. ®er ©tobtarjt führt in feinem Seriate au§:

„@S mürben tnSgefamt 102 ©ohnungen einer t>r»gien=

ifdhen gnfpeftion unterzogen. ®abei hanbette eS fid) um
bie geftfteßung, ob bie betreffenben Räume ju ©ohw
zwecfen überhaupt nermenbet werben bürfen unb wenn
ja, in welchem Umfange. 9lu§ biefen geftfteßungen er=

gibt fich fobann, für wie niete gamilien ein neues SogiS
befdfjafft werben muß.

®a§ Silb, welche! fich unS bei folchen gnfpeftionen
bietet, ift ein gerabeju tieftraurige!, ©ine große ainjalß
non gamilien unferer ©tabt wohnt in Räumen, bie ben
Ramen ©ohnung nidht nerbtenen, wohnt in bunfeln,
feuchten, falten, traurigen Söcljem, wo weber Sicht noch
©onne richtigen Qutritt haben, wo eine genügenbe Süß
tung, eine richtige Reizung ®tnge ber Unmögtichfeit finb.
®abei finb biefe Räume überfüßt ; in nieten folchen Räw
men herrfdfien furchtbare Unorbnung unb ©chmuß, Un=

geziefer ufw. unb bamit natürlich ein abfdfjeulicher, pe=

netranter @ eftan!. ®te weiften biefer fog. „©ohnungen"
liegen in ber untern ütttftabt, fpeziett an ber SRatte.

@§ ift ganz fetbfirebenb, baß tn fotdh ungefunben,
bumpfen unb feuchten ©ohnungen bie ©efunbljeit ber
Bewohner fchwer leiben muß, tn erfter Sinte ftnb eS

Klnber, welche befanntlich in folcßen gamilien gar zahl*
reich nertreten finb, welche an ihrer ©efunbljeit, in ihrer
ganzen ©ntwicflung ferneren ©cfjaben leiben, ©in großer
Srojentfaß biefer heranwadffenben gugenb wirb e§ un=
ter biefen traurigen Serhältniffen nicht zu gefunben, ro=
buften, arbeitsfähigen ÜRenfdfjen, bie ihren Unterhalt felbft
oerbienen fönnen, bringen unb bamit ber Slßgemetnheit
bauernb zur Saft fallen. ®aß hier für ben ®uberfet=
bazißuS ein außerorbentlicl) guter Rährboben oorhanben
ift, baß Sungen», ®rüfen= uni) Knodjentuberfulofe in bie--

fen elenben ©ohnungen zu £>aufe fein müffen, ift flar,
Set ber ooUftänbigen SRitteßoßgfeit ber meßten Se
wohner folc£>er ungefunben ©ohnungen finb natürlich
auch &ie ©rnährungSoerhältniffe fehr bittere unb wirb
buret) Unterernährung bie ®uberfuIofe in hohem 9Jtaße
begünftigt. Rebß ïuberfulofe herrfchen in oielen ga=
mitten ©frophulofe, ainämie, Rachitis, RlaraSmuS.

gn biefen meift überfüllten, feudhten ©obnungen geht
ben®Bewohnern mit ber gett jeglicher ©inn für Drbnung
unb Reinliclffelt ab, baßer biefer'fcheußtiche Unrat, ©chmut}
unb ©eftan! in oielen ©ohnräumen. gn oielen gäßen
ift eine gute, richtige Süftung unmöglich, ba bie genfier
nicht in! greie rnünben. Siele biefer Räume ftnb gar
nidht heizbar; eleftrifdfjeS Sicht fehlt tn fehr oielen ©oh»
nungen unb fo muß in benfelben &ag, unb Stacht bie

oft rußenbe Setroflampe gebraucht werben. ®ie 2lbort=
oerhältniffe finb an fehr oielen Drten gerabezu ffanba»
löfe ; bie gäße, wo eine große Sinzahl oon Familien ben
gleichen Slbort benutzen muß, finb ziemlich zahlreich ; ba=

bei fehlt oft bie ©afferfpülmtg. Slbtritt in ber Kûdje
fommt auch oor

^immeltraurig ftnb in oielen gälten in ben total
überfüllten ©ohnungen bie ©chlafoerhältniffe. 3Ilt unb
jung, ©Item, erwadfffene unb unerwadhfene Einher bei=
beriet ©efchtedbtS liegen îunterbunt burcf)elnanber, auf
breefigen, übetrtechenben Settßeßen, fogar in ber Suche
auf bem Soben gibt eS ©chlafßeflen für Kinber! ®en
moralifchen gufianb fann man fidh babei benïen.

gufammenfaffenb möchte ich fagen: ©ine große 9ln=

Zahl oon gamilien fpeziell ber Slltftabt, aber auch iu
3lußenquartieren, wohnt bireft in berart fchlechten Ser=
hältniffen, baß ihre Serfet)ung in beffere unb gefünbere
©oïjnungen ein bringenbe! ©ebot ber SRenfchlichfeit ift.
®urch Reparaturen iß in ber Regel hier nicht! ober fehr

wenig anzufangen. @S müffen beShalb bie böfeften ©oh»
nungen für ©ohnpedfe fcßlanfweg für immer oerboten
unb beren bisherigen Sewohnern anbere ©ohnungen
oerfchafft werben, ©ir müffen in biefer fplnficht ganz
fonfequent oorgehen unb uns burch Refutfe gegenüber
unfern Serfügungen nicht abwenbig machen laffen, foldfje
abfolut unhpgienifchen Räume zu ©ohnzwedten zu oer=
bieten. Runb 10 Prozent aßer tnfpizierten ©ohnungen
ftnb gänzlich abzufpredhen.

©ir haben mtnbeftenS 62 gamilien hetauSgefunben,
beren Unterbringung in anbere ©ohnungen eine abfolut
bringenbe ift. ®ie ©emetnbe Sern wirb um bie 2luf=
gäbe nicht herumfommen, in ber Sanierung unferer zum
Seil feßr büfteren ©ohnungSoerhältniffe wetterzufdhrei»
ten. SRit bem Reubau oon 36 — 40 Kleinwohnungen
iß nur bem aßergrößten ©lenb abgeholfen, fpunberte
oon gamilien oerbleiben auch fo in ©ohnungen, bie

fanitarifdh zu beanftanben wären, ©anz werben wir
biefe ©ohnungSmifere nie befeitigen îônnen; fie ift ein
©rzeugnis ber 3ett unb ein ©rgebniS beS beßänbigen
gußrömenS ber Seoölferung nach ben ©täbten."

SUS erfte ©aßnahme beantragt ber ©emetnberat, es

feien für bie ©rftellung oon brei zufammenge»
bauten ®oppelwohnhäufern mit je fedßS ©oh=
nungen zu zwei gimmer, ©ohnfücße unb übri=
gen ®epenbenzen, zufammen 18 gweizimmer»
Wohnungen, an ber ©lifabethenftraße, mit
einem oeranfdhlagten 3lnlage!apital oon gr. 318,000, ab=

ZÜglidh gr. 48,000 ©uboentionen à fonds perdu, ber
erforbertidhe Srebit oon gr. 270,000 auf Sapitalrech
nung beS SiegenfchaftSîontoS zu bewißigen.

©etter hat bie Saubireftion II bie Überbauung
beS SöchliguteS unterhalb beS ©plerwalbS
geprüft unb am 9. SRai 1923 ber ginanzbireïtion über
ba§ ©rgebniS ibrer Prüfung Seridht erftattet. 3llS Saus
tqpuS h"at fte baS ®oppeietnfamilienhauS mit 3 gimmern,
Küche unb ©cheunenanbau gewählt, gm ganzen finb
58 ©infamilienßäuSchen oorgefehen. gerner würbe baS

auf bem ©runbftücf fiehenbe ©ohnßauS als Sterfamilien=
ßauS mit SerfaufSmagazin umgebaut. ®te Slnlagefoßen
mit gnbegriff einer ^Sarjeße oon je zirfa 1500 m- würben
auf gr. 30,300 per ©oßnßätte berechnet. ®te ginanz=
bireîtion erüärte bie Serwirîtichung beS projettes bei

fo hohen Saufoften für auSgefchloffen, weil bie Seoölferung,
bie zur Sefiebelung ber Kolonie tn 3luSfi<ht genommen
ift, bödjßenS einen RlietzinS oon gr. 1200.— per ©oßnung
aufbringen f'önne. 3luf ihren ©unfeh unterzog bie Sau*
bireîtion II bie gefamte Sorlage einer nochmaligen ißrüfung
unb nahm tnSbefonbere am tßrojeft einige oon ber ginanz=
bireîtion oorgefdhlagene Sereinfadhungen oor. Ra^ bem

Sericht ber Saubireftion oom 24. Rlai ift eS möglich,
bie ainlageïoften eine! £)äu§d)enS auf gr. 22,000, Retrain,
Straßen, 3lnfdhlüffe unb Unfoften inbegriffen, herabzufe^en.
©ine weitere Serbißigung hält bie Saubireftion für auS=

gefdhloffen, fofern fie nic|t auf Koßen ber ©olibität ber

Käufer oorgenommen werben foß.
3luf ©runb be§ neuen SorfchlageS ber Saubireftion II

fann bie Serwirfltdhung beS ©ebanfenS betreffenb bie

©rftellung einer länblidhen SiebelungSfolonie
fdlion eher in grage fommen. SRan wirb bie 3lngelegen=
heit weiter oerfolgen unb tnSbefonbere auch anbere für
biefen gwedf geeignete ©runbftücfe ins 3luge faffen.

©te £age beê
«îtbe 3«ni 1923.

(fiorxefgotibenj.) ' "
Seit unferem legten Sericfjt über ben ©tanb ber

airbeitSlofigfeit tn ber Schweiz im 9lpril 1923 hat ßdf)
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rung der bedenklichen Wohnquartiere in der
Altstadt geprüft. Ein Bericht von Stadtarzt Dr. Haus-
wirth gibt Aufschluß über die wenig erfreulichen Ver-
hältnisfe. Der Stadtarzt führt in seinem Berichte aus:

„Es wurden insgesamt 102 Wohnungen einer hygien-
ischen Inspektion unterzogen. Dabei handelte es sich um
die Feststellung, ob die betreffenden Räume zu Wohn-
zwecken überhaupt verwendet werden dürfen und wenn
ja, in welchem Umfange. Aus diesen Feststellungen er-
gibt sich sodann, für wie viele Familien ein neues Logis
beschafft werden muß.

Das Bild, welches sich uns bei solchen Inspektionen
bietet, ist ein geradezu tieftrauriges. Eine große Anzahl
von Familien unserer Stadt wohnt in Räumen, die den
Namen Wohnung nicht verdienen, wohnt in dunkeln,
feuchten, kalten, traurigen Löchern, wo weder Licht noch
Sonne richtigen Zutritt haben, wo eine genügende Lüf-
tung, eine richtige Heizung Dinge der Unmöglichkeit sind.
Dabei sind diese Räume überfüllt; in vielen solchen Räu-
men herrschen furchtbare Unordnung und Schmutz, Un-
geziefer usw. und damit natürlich ein abscheulicher, pe-
netranter Gestank. Die meisten dieser sog. „Wohnungen"
liegen in der untern Altstadt, speziell an der Matte.

Es ist ganz selbstredend, daß in solch ungesunden,
dumpfen und feuchten Wohnungen die Gesundheit der
Bewohner schwer leiden muß, in erster Linie sind es

Kinder, welche bekanntlich in solchen Familien gar zahl-
reich vertreten sind, welche an ihrer Gesundheit, in ihrer
ganzen Entwicklung schweren Schaden leiden. Ein großer
Prozentsatz dieser heranwachsenden Jugend wird es un-
ter diesen traurigen Verhältnissen nicht zu gesunden, ro-
busten, arbeitsfähigen Menschen, die ihren Unterhalt selbst
verdienen können, bringen und damit der Allgemeinheit
dauernd zur Last fallen. Daß hier für den Tuberkel-
bazillus ein außerordentlich guter Nährboden vorhanden
ist, daß Lungen-, Drüsen- und Knochentuberkulose in die-
sen elenden Wohnungen zu Hause sein müssen, ist klar.
Bei der vollständigen Mittellosigkeit der meisten Be-
wohner solcher ungesunden Wohnungen sind natürlich
auch die Ernährungsverhältniffe sehr bittere und wird
durch Unterernährung die Tuberkulose in hohem Maße
begünstigt. Nebst Tuberkulose herrschen in vielen Fa-
mitten Skrophulose, Anämie, Rachitis, Marasmus.

In diesen meist überfüllten, feuchten Wohnungen geht
den-Bewohnern mit der Zeit jeglicher Sinn für Ordnung
und Reinlichkeit ab, daher dieser'scheußliche Unrat, Schmutz
und Gestank in vielen Wohnräumen. In vielen Fällen
ist eine gute, richtige Lüftung unmöglich, da die Fenster
nicht ins Freie münden. Viele dieser Räume sind gar
nicht heizbar; elektrisches Licht fehlt in sehr vielen Woh-
nungen und so muß in denselben Tag. und Nacht die

oft rußende Petrollampe gebraucht werden. Die Abort-
Verhältnisse sind an sehr vielen Orten geradezu skanda-
löse; die Fälle, wo eine große Anzahl von Familien den
gleichen Abort benutzen muß, sind ziemlich zahlreich; da-
bei fehlt oft die Wasserspülung. Abtritt in der Küche
kommt auch vor!

Himmeltraurig jind in vielen Fällen in den total
überfüllten Wohnungen die Schlafverhältnisse. Alt und
jung, Eltern, erwachsene und unerwachsene Kinder bei-
derlei Geschlechts liegen kunterbunt durcheinander, auf
dreckigen, übelriechenden Bettstellen, sogar in der Küche
auf dem Boden gibt es Schlafstellen für Kinder! Den
moralischen Zustand kann man sich dabei denken.

Zusammenfassend möchte ich sagen: Eine große An-
zahl von Familien speziell der Altstadt, aber auch in
Außenquartieren, wohnt direkt in derart schlechten Ver-
hältniffen, daß ihre Versetzung in bessere und gesündere
Wohnungen ein dringendes Gebot der Menschlichkeit ist.
Durch Reparaturen ist in der Regel hier nichts oder sehr

wenig anzufangen. Es müssen deshalb die bösesten Woh-
nungen für Wohnzwecke schlankweg für immer verboten
und deren bisherigen Bewohnern andere Wohnungen
verschafft werden. Wir müssen in dieser Hinsicht ganz
konsequent vorgehen und uns durch Rekurse gegenüber
unsern Verfügungen nicht abwendig machen lassen, solche
absolut unhygienischen Räume zu Wohnzwecken zu ver-
bieten. Rund 10 Prozent aller inspizierten Wohnungen
sind gänzlich abzusprechen.

Wir haben mindestens 62 Familien herausgefunden,
deren Unterbringung in andere Wohnungen eine absolut
dringende ist. Die Gemeinde Bern wird um die Auf-
gäbe nicht herumkommen, in der Sanierung unserer zum
Teil sehr düsteren Wohnungsverhältnisse weiterzuschrei-
ten. Mit dem Neubau von 36 — 40 Kleinwohnungen
ist nur dem allergrößten Elend abgeholfen. Hunderte
von Familien verbleiben auch so in Wohnungen, die

sanitarisch zu beanstanden wären. Ganz werden wir
diese Wohnungsmisere nie beseitigen können; sie ist ein
Erzeugnis der Zeit und ein Ergebnis des beständigen
Zuströmens der Bevölkerung nach den Städten."

Als erste Maßnahme beantragt der Gemeinderat, es
seien für die Erstellung von drei zusammenge-
bauten Doppelwohnhäusern mit jesechsWoh-
nungen zu zwei Zimmer, Wohnküche und übri-
gen Dependenzen, zusammen 18 Zweizimmer-
Wohnungen, an der Elisabethenstraße, mit
einem veranschlagten Anlagekapital von Fr. 318,000, ab-

züglich Fr. 48,000 Subventionen à korà perà, der
erforderliche Kredit von Fr. 270.000 auf Kapitalrech-
nung des Liegenschaftskontos zu bewilligen.

Weiter hat die Baudirektion II die llberbauung
des Löchligutes unterhalb des Wylerwalds
geprüft und am 9. Mai 1923 der Finanzdirektion über
das Ergebnis ihrer Prüfung Bericht erstattet. Als Bau-
typus hat sie das Doppeleinfamilienhaus mit 3 Zimmern,
Küche und Scheunenanbau gewählt. Im ganzen sind
58 Einfamilienhäuschen vorgesehen. Ferner würde das

auf dem Grundstück stehende Wohnhaus als Vterfamilien-
Haus mit Verkaufsmagazin umgebaut. Die Anlagekosten
mit Inbegriff einer Parzelle von je zirka 1500 m- wurden
auf Fr. 30,300 per Wohnstätte berechnet. Die Finanz-
direktion erklärte die Verwirklichung des Projektes bei
so hohen Baukosten für ausgeschlossen, weil die Bevölkerung,
die zur Besiedelung der Kolonie in Aussicht genommen
ist, höchstens einen Mietzins von Fr. 1200.— per Wohnung
aufbringen könne. Auf ihren Wunsch unterzog die Bau-
direktion II die gesamte Vorlage einer nochmaligen Prüfung
und nahm insbesondere am Projekt einige von der Finanz-
direktion vorgeschlagene Vereinfachungen vor. Nach dem

Bericht der Baudirektion vom 24. Mai ist es möglich,
die Anlagekosten eines Häuschens auf Fr. 22,000, Terrain,
Straßen, Anschlüsse und Unkosten inbegriffen, herabzusetzen.
Eine weitere Verbilligung hält die Baudirektion für aus-
geschlossen, sofern sie nicht auf Kosten der Solidität der

Häuser vorgenommen werden soll.
Auf Grund des neuen Vorschlages der Baudirektion II

kann die Verwirklichung des Gedankens betreffend die

Erstellung einer ländlichen Sied elung s ko lonie
schon eher in Frage kommen. Man wird die Angelegen-
heit weiter verfolgen und insbesondere auch andere für
diesen Zweck geeignete Grundstücke ins Auge fassen.

Die Lage des Arbeitsmarktes
Ende Juni 1923.

(Korrespondenz.) '

Seit unserem letzten Bericht über den Stand der

Arbeitslosigkeit in der Schweiz im April 1923 hat sich
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